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Unterrichtung 

Land Sachsen-Anhalt Magdeburg, den 25.1 1.1993 
Der Chef der Staatskanzlei 

Stellungnahme der Landesregierung zum Enten Tätigkeitsbericht des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz 

Sehr geehrter Herr Präsident. 

gem. 5 Z? Abs. 4 Satz 4 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger 
vom 12.03.1992 (GVBI.LSA S. 152). geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Regelung des 
Meldewesens und zur Neubenifung eines Landeswahlleiters vom 18.09.1992 (GVBI.LSA 
S. 682), übersende ich die o. g. Stellungnahme der Landesregierung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Walter Link 

(Ausgegeben am 14.12.1993) 



Stellungnahme der Landesregierung 

zum Ersten TBtlgkeitsberlcht des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

(LT-D=. 112500) 

Der Landeshavftragtefür den Datenschutz hat zum 31.3.1993 gernaß 32 Abs. 4 in Ver- 

bindung mit $22 Abs. 4Satr 3des Gesetzeszum Schutz penonenbezogener Daten der 

Bürger (DSG-LSA) vom 12.3.1992 (GVBI. LSA S. 152). geIlndert durch Art. 3 des Gesetzes 

zur Regelung des Meldewesens und zur Neuberufung eines Landeswahlleiters vom 

18.9.1992 (GVBI. LSA S. 682) dem Landtag seinen Ersten TIltigkeitsbencht vorgelegt. Zu 

diesem Bericht nimmt die Landesregierung gemaß 9 22 Abs. 4 Satz 4 DSG-LSA Stellung. 

Erfreueriicherweise kann der Stellungnahme die Feststellung vorangestelit werden: 

In Sachsen-Anhalt hat es wahrend des Berichtszeitraurnes keine SC schwerwiegenden 

Verstöße gegen den Datenschutz gegeben, daß der Landesbeaufiragte eine formelle 

Beanstandung aussprechen mußte. Festgestellte Unzulänglichkeiten beruhten auf 

noch nicht hinreichender Übung im Umgang mit der für viele neuen Rechtsrnaterie, die 

durch die Verwendung vieler unbestimmter Rechtsbecriffe erschwert wird. 

Dies vorausgeschickt wird folgendes ausgeführt.: 

1. --edes für 

Die Landesregierung mißt der Einrichtung des unabhängigen Landesbeauftragten für 

den Datenschutz für die Gewährleistung des Persönlichkeitsschu&es bei der Erhe- 

bung. Verarbeitung und Nutzung penonenbezogener Daten durch öffentliche Stellen 

die Bedeutung bei, die dieser Einrichtung nach der ständigen Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichtes und nach der Einrichtungsgarantie des Art. 63 der Ver- 

fassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.7.1992 (GVBI. LSA S. 600) zukommt. 

Aus diesem Grund hat das für Fragen des Datenschutzes federführende Ministerium 

des lnnem schon kurz nach Wiederentstehen des Landes Sachsen-Anhalt, lange vor 



Verabschiedung der Verfassung des Landes und des Gesetzes zum Schutz perso- 

nenbezogener Daten der Bürger, den spater vom Landtag gewdhlten Landesbeauf- 

tragien komrnissansch mit dieser Aufgabe betraut. 

2. g 
Paten 

Nach A R  6 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt hat jeder das 

Recht auf Schutz sainer personenbezogenen Daten. In dieses Recht darf nur durch 

Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. In den letzten zwei Jahren 

wurden viele für die Gewiihrleistung des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung 

bedeutsame Gesetzesvorhaben von der tandesregiemng in den Landtag eingebracht. 

Bereits verabschiedet wurden das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der 

Bürger als Querschnittsgesetz zur Informationsveraheitung und - um nur die wichtig 

sten Gesetze mit bereichsspezifischen Datenschukregelungen zu nennen - 

- das Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt 

(SOG LSA) vom 19.12.1991 (GVBI. LSA S. 538), 

das Gesetz übe: den Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt (VerfSchG-LSA) 

vom 14.7.1992 (GVBI. LSA S. 590), 

- das Meldegesez des Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) vom 18.9.1 992 (GVBI. LSA 

S. 682). 

- das Gesetz zur Ausführung des Personalausweisgesetzes und Änderung der Kom- 

munalverfassung vom 23.8.1993 (GVBI. LSA S. 438), 

- das Schulgesek des Landes Sachsen-Anhalt i. d. F. vom 30.6.1993 (GVBI. LSA 

S. 31 4). 

Mehrere Gesetzenwürfe mit einzelnen bereichsspezifischen Datenscnukregelungen 

befinden sich in der parlamentarischen Beratung, weitere datenschutzrechtlich be- 

deutsame Gesetzesvorhaben der Landesregierung stehen an. z. B. das Landesstati- 

stikgesetz und der Entwurf eines Archivgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt. 



Auch auf Gesetzesvorhaben des Bundes eur Umsetzung des Rechts auf informationel- 

le Selbstbestimmung nimmt die Landesregier~ng im Interesse des verbesserten Per- 

sönlichkeitcschutzes makeblich Einfluß; so gehen beispielsweise zum Zweiten Gesetz 

zur Änderung des Sozialgesetzbuches und zum Registeiverfahrensbeschleuni- 
gungsgesetz mehrere vom Bundesrat im lnteresse des Persönlichkeitsschutzes be- 

schlossene Ändeningswünsche zu den Gesetzentwürfen der Bundesregierung auf 

Anträge des Landes Sachsen-Anhalt zurück . . . .  . .  . . 

Der Bundesgesehgeber zeigt in der letzten Zeit vermehrt Aktivitäten, um erkannte da- 

tenschutzrechtliche Defizite in Fachgesetzen zu schließen. Die Regelungen sind zum 

Teil deshalb erforderlich, weil einige Länder - anders ais Sachsen-Anhalt - in den ?an- 

desdatenschuizgeseken die Ausnahmen vom Zweckbindungsgebot enger als im Bun- 

desdatenschuizgesek (BDSG) vom 20.12.1990 (BGBI. I S. 2954) geregelt haben. Um 

zu gewährleisten, daß zur Erfüllung bundesgesetzlich geregelter Aufgaben eriorderli- 

che Informationsflüsse in allen Ländern nach gleichen Regeln erfolgen, gleicht der 

Bundesgesetzgeber Unterschiede im allgemeinen Datenschutzrecht der Länder durch 

bereichsspezifische Normen in den jeweiligen Fachgesetzen aus. 

Es entspricht inzwischen allgemeiner Übung, daß die Minis!erien bei der Ausarbeitung 

von Rechts- und Ve~waltungsvorschriiten, die unter dem Aspekt des Personlichkeits- 

schutzes bedeutsan sind, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz frühzeitig 

Gelegenheit zur Stellungnahme geben und ihn in das Abstimmungsverfahren einbe- 

ziehen. 

Bei Gesetzesvorhaben des Bundes ist es aus Termingründen nicht in jedem Falle 

möglich, den Landesbeauftragten nach 5 22 Abs. 4 Satz 1 DSG-LSA um Beratung zu 

bitten. Es kann davon ausgegangen werden, daß über die Beteiligung des Bundesbe- 

auftragten für den Datenschutz an den Gesetzesvorhaben der Bundesregierung und 

die gesetzlich normierte Pflicht zur Zusammenarbeit des Bundesbeauftragten mit den 

Landesbeauftragten in jedem Falle sichergestellt ist, daß der Landesbeauftragte für 

nötig erachtete Verbesserungen zum Datenschutz in das Gesetzgebungsverfahren auf 

Bundesebene einbringen kann. 



Der Tätigkeitsbericht spiegelt wider, da8 der Landesbeauftragte sein Hauptbetäti- 

gungsfeld in der Beratung deröffentlichen Stellen in Angelegenheiten des Datenschut- 

zes gewählt hat. Dies wird von der Landesregierung begrüßt: Fehler, die vermieden 

werden, müssen später nicht aufgedeckt und bereinigt werden. Der Landesbeauftragte 

leistet damit einen Beitrag, denRechtsanwendern die ihnen neue und deshalb häufig 

noch nicht ausreichend vertraute Rechtsmaterie 'Datenschutz' näher zu bringen. Dies 

hilft. bei der laufenden Aufgabenerledigung die nötige Sensibilität im Umgang mit per- 

sonenbezogenen Daten zu entwickeln. Den gleichen Zweck erfüllt auch der vorliegen- 

de Tätigkeitsbericht, der von interessierten Personen oder Stellen beim Landesbeauf- 

tagten für den Datenschutz angefordert werden kann. 

Die angesprochenen Themensind nach ihrer Auswahl, ihrer sachlichen Darstellung 

und der leicht verständlichen Sprache geeignet. die Rechtsanwender oder interessier- 

ten Bürger bei gleichen oder ähnlichen Problems:ellungen auf den datenschutzge- 

rechten Weg zu leiten. Dieserist in den neuen Bundesländern. in denen nocn Daten- 

bestände der Deutschen Demokratischen Republik vorhanden sind, sowie fortgelten- 

des und neues Recht teilweise schwierig miteinander verrahnt sind. nicht immer leicht 

zu finden. 

Den richtigen Umgang mit dem Datenschutz sollen auch die Verwaltungsvorschriften 

zum Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger erleichtern. Diese Ver- 

waltungsvorschriiten sind in enger Abstimmung mit dem Landesbeauttragten für den 

Datenschutz konzipiert worden. Sie sollen in Kürze als gemeinsamer RunderiaO aller 

Ministerien im Ministerialblati veröffentlicht werden. 

Die Landesregierung nimmt nicht zu allen Punkten des Tätigkeitsberichtes Stellung. 

Neben der Auseinandersetzung mit allgemeinen, ressortübergreifenden Fragen des 

Datenschutzes beschränkt sich die Stellungnahme auf Sachstandsmineilungen und 

Punkte. in denen zwischen der Landesregierung und dem Landesbeauftragten für den 

Datenschutz Meinungsunterschiede bestehen. 



Die Landesregierung teilt die Auffassung des Landesbeaufiragten. daß das 

Landesarchivrecht den datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechend 

. neu geregelt werden muß. Auf die Antwort der Landesregierung (LT-Drs 

112639) vom 21.5.1 993 auf die Kle~ne Anfrage vom 13.4.1993 (LT-Drs li2516) 

des MdL Buzhholz, F.D.P., wird Bezug genommen. 

Der Referentenentwurf eines Archivgesehes Sachsen-Anhalt wird gegenwartig 

zwiscnen den Ressorts abgestimmt. Im Anschluß an diese Abstimmung soll der 

Entwurf - nach Freigabe durch das Kabinen - zur AnhPning freigegeben werden. 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hatte mit der Bek. über die Aus- 

kunft über personenbezogene Alrdatenbesrände vom 16.12.1 992 (MBI. LSA 

1993 S. 523) die öffentlichen Stellen des Landes gebeten, ihm Aufstellungen 

über noch vorhandene personenbezogene Altdatenbestände zuzuleiten. Nach- 

dem auf B;!-ie des Landesbeaufiragten noch einmal auf diese Veröffentlichung 

hingewiesen wurde, ist nach dem nunmehr vorliegenden Rücklauf davon aus- 

zugehen, daß dem Landesbeaufiragten die Aufstellungen weitgehend vollstän- 

dig vorliegen. Auf den Nachtrag vom 19.8.1993 zu LT-Drs. 1!2500 wird hinge- 

wiesen. 

Altdatenbestände in diesem Sinne sind nicht bereits vom zuständigen Archiv als 

Archivgut übernommene personenbezogene Daten aus eherna!igen Einrich- 

tungen i n  Sinne des 5 33 Abs. 1 SaQ 1 DSG-ISA. Solche Unterlagen sind 

durch die Archivierung der laufenden Verwaltung entzogen; eine Benutzung 

zum Nachteil der Betroffenen ist ausgeschlossen. 

ZU dem beispielhaft angeführten 'Aktenfund' in der Colbik - Leklinger Heide 

bleibt anzumerken, daß aufgrund der Beschaffenheit des Materials vom Lan- 

desbeauftragten nicht festgestellt werden konnte, ob es sich dabei um einen 

Altdaienbes:and im Sinne des 5 33 DSG-LSA, um Archivgut oder sonstige Un- 



terlagen handelte. Mithin konnte auch kein Verstoß gegen datenschutzrechtliche 

Vorschriften festgestellt werden. 

Das Bundesrninisteriurn des lnnem hat bisher keine allgemeinen Verwaltungs- 

vorschriften zum Ausl2ndergeseb herausgegeben. Als Orientierungshilfe zum 

Ausländergesefz dienen den Ausl&derbehörden die vom Bundesrninisterium 

des lnnem.übersandten.'Anwendungshinweise zum Ausländergeseiz'. Hier- 

durch ist gewährleistet. daß keine erheblichen rechtlichen Unsicherheiten beim 

Vollzug des Ausl2indergesetzes - AuslG vom 9.7.1990 (BGBI. I S. 1354), zuletzt 

geändert durch Art. 3 des Gesetzes zu dem Schengener Übereinkommen vom 

19.6.1990 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemein- . 
Samen Grenzen vom 15.7.1993 (BGBi. II S. 1010) bestehen. Dementsprechend 

und wegen der angekündigten Verwaltungsvorschriften des Bundesministeriums 

des lnnern wurde auf Anregung des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

auf landeseigene Anwendungshinweise zu 5 76 des Ausländergesetzes ver- 

zichtet. Dacurch entfiel die sachliche Prüfung seiner inhaltlichen Änderungsvor- 

Schläge. 

ZU 4.3 - t bei 

Die Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angeiegen- 

heiten (RiVASt) sind für das Land Sachsen-Anhalt durch eine nichiveroffent. 

lichte Anordnung des Landesbevollmächtigten vom 23.1 0.1 990 in Kraft gesetzt 

und durch AV des MJ über die Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in 

strafrechtlichen Angelegenheiten vom 10.3.1993 (MBI. LSA S. 1030) geändert 

worden. Die Landesregierung teilt die Auffassung des Landesbeauftragten, da0 

Nr. 35 Abc. 1 RiVASt selbst keine Rechtspflicht für Ausländerbehörden be- 

gründet. bekanntwerdende Auslandsstraftaten von Ausländern der zuständigen 

Staatsanwaitschaft mitzuteilen. Die Befugnis zu diesen Mitteilungen ergibt sich 

aber - solange keine bereichsspezifische gesetzliche Regelung des Bundes 

hietzu ergangen ist - aus § 11 Abc. 1 in Verbindung mit 5 10 Abs. 2 Nr. 7 DSG- 

LSA. 



Ausländehehörden sind auch Verwaitungsbehörden der Gefahrenabwehr. Die 

überninlung von Angaben über Auslandsstrattaten von Ausländern an die zu- 

ständige Staatsanwaltschaft ist jedoch weder eine Gefahrenabwehraufgabe 

nach fj 1 Abc. 1 SOG LSA. noch eine durch Rechtsvorschrift zugewiesene Auf- 

gabe im Sinne des $ 1  Abs. 3 SOG LSA. Aus diesem Grund kommen die 

Übetmittlungsregelungen des SOGLSA, insbesondere 5 27 Abs. 2 SOG LSA. 

nicht zur Anwendung. 

Außerhalb der Gefahrenabwehr und vorbehaltlich teihveise bestehender be- 

reichsspezifischer Regelungen richtet sich die Zulässigkeit der Verarbeitung und 

N u t z ~ n g  personenbezogener Daten durch Ausländerbehörden nach dem 

Gesen zum Schue personenbezogener Daten der Bürger. Nach fj 11 Abs. 1 

Nrn. und 2 in Vebindung mit 5 10 Abs. 2 Nr, 7 DSG-LSA ist die Übemittlung 

von in anderem Zusammenhang erhobenen personenbezogenen Daten unter 

anderem zulässig, wenn sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswid- 

rigkeiten eriorderlich ist. Nach 5 152 Abs. 2 und 161 Abs. 1 der Strafprozeß- 

ordnung (S:PO) i. d. F. vom 7.4.1987 (BGBI. I S. 1074), zuletz: geändert durch 

Art. 2 des Ausführungsgesetzes Suchtstoffübereinkommen 1988 v i m  2.8.1 993 

(BGB!. I S. 1407) ist es Aufgabe der Staatsacwaltschaft, wegen aller verioigba- 

ren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltsplinkte 

vorliegen. Für diesen Zweck hat die Staatsanwaltschaft genaß § 158 der StPO 

Minellungen über Straftaten entgegenzunehmen. Dies betrim Such Asslands- 

straftaten. für die das deutsche Strafrecht im Wege der stellvertretenden Straf- 

rechtspfiege gemäß den $5 4 bis 7 des Strafgesetzbuches gil:. Darüber hinaus 

ist die Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht berufen, Auslieferungsver- 

fahren einzuleiten, wenn ein Ausländer einer Tat. für die seine Auslieferung An- 

laß geben könnte, dringend verdächtig ist (vgl. § 13 Abs. 2, § 16 Abs. : Nr. 2 

und 5 19 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in S:rafsachen vom 

23.12.1 982, BGBI. I S. 2071, zuletzt geändert durch AR. 4 des Ausführungsge- 

setzes Such:stoffübereinkommen 1988 vom 2.8.1993, BGBI. I S, 1407). Zur Er- 

füllung beider Aufgaben ist es erforderlich. daß auch Behörden einen Sachver- 

halt mitteilen, der Anlaß für eine solche Maßnahme bietet. 



Nach dem Einigungsvertrag war das Zentrale Einwohnerregister (ZER) als ge- 

meinsames Amt der neuen Länder und des Landes Berlin bis längstens zum 

31.1 2.1 992 weiterzuführen, soweit es Aufgaben des Meldewesens wahrge- 

nommen ha! und solange die örtlichen Meldebehörden ihre Aufgaben nicht oh- 

ne diese Einrichtung weiterführen konnten. Die Meldedatenbestdnde sollten von 

den örtlichen Meldebehörden in den neuen Ländern nach Maßgabe des Eini- 

gungsvertrages vom 31.8.1990 i. V. rn. 5 1 des Gesetzes vom 20.9.1 990 (GBI. I 

S. 1672). zuletzt geändert durch 5 27 Nr. 1 des Strafrechtlichen Rehabilitie- 

rungsgesetzes vom 29.10.1992 (BGBI. I S. 1814) unverzüglich, spätestens je- 

doch bis zum 31.1 2.1 992 Übernommen werden. 

Soweit im ZER andere als Meldedaten gespeichert waren, sollten diese bis zum 

31.12.1 992 in andere Fachverwaltungen ubemornmen werden, sofern sie zur 

dortigen Auigabenerfüllung erforderlich sind. 

Die DatenGDernahrne wurde von den Meldebehörden in Sachsen-Anhalt am 

30.9.1 992 aSgeschlossen. Seit diesem Zeitpunkt nehmen die Meldebehörden 

die A~lfgaben des Meldewesens auf der Grundlage des Meldegesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) in eigener Verantwortung wahr. Am 

12.10.1 992 stellte das ZER nach Übergabe der Datenbestände an die örtlichen 

Meioebehorden der übrigen neuen Länder und nach Übergabe der melderechts- 

fremden Projektdaten aus der Zentralsteile für Projektierungen (ZfP) beim ZER 

an andere Fachverwaltungen seine laufenden Arbeiten ein. Da eine weitere Auf- 

bewahrung der Projektdatenbestände, zu denen U. a. auch die Kriminal- und 

Brandstatisiiken gehörten, auch über den 31.12.1992 kinaus als notwendig an- 

gesenen wurde. sind diese Datenbestände, soweit sie nicht von den Fachver- 

waltungen der Länder übernommen worden sind. vollständig in die Obhut des 

Bundesarchivs in Koblenz zur weiteren Sicherung und Lagerung übergeben 

worden. Mi: Ablauf des 30.10.1992 wurde das ZER endgültig geschlossen. 

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemalige? DDR (BStU) konnte bis zur Schließung des ZER zur Erfullung sei. 

ner Aufgaben nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz vom 20.12.1991 (BGBI. I 

S. 2272) au! die irn ZER gespeicherten Meldedaten einschließlich der Perso- 



4 

nenkennziffer (PKZ) für Zwecke der Personenidentifizierung zunjckg:eifen. Nach 

dem Einigungsvertrag war die PKZ unabhängig von &n anderen Meldedaten 

als Meldedatum spätestens am 31.12.1992 zu löschen. Weil der BStU bei einer 

Löschung der PKZ erhebliche Probleme bei der ldentifiziexng ehemaliger 

hauptamtlicher und inoff~el ler Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit 

(MfS) haben würde, sollen die PKZ und wenige melderechtliche Grunddaten 

(Name, Vorname, Geburtsname, letzte Anschrift und ggf. Merkmal Verstorben') 

für Zwecke des BStU erhaiten bleiben. Von einer Loschung dieser Datenbe- 

sande wurcie zunächst abgesehen. 

Nach übereinstimmender Auffassung der Trägerländer des ZER und der Lan- 

desbeauhagten für den Datenschua in den neuen Under ist für eine weitere 

Nutzung der PKZ in Verbindung mit den vorgenannten Meldedaten eine gesek- 

liche Grundlage erforderiich. In Anerkennung der Bedeutung des Datenbesan- 

des für die im besonderen offentlichen Interesse liegende Arbeit des BStU 

hatten die Lander im Vorgriff auf eine besondere gesetzlicne Regelung rnc! dem 

Bundesmin~stenum des lnnern zunachst den Abschluß eines VerwaltungsaD- 

kommens erwogen. Ziel des Verwaltungsaokommens sollte die Nutzung eines 

eingegrenaen Datenbestandes ausscnließlich fur Zwecke des BStU sein. 

Obwohl im Verlauf der weiteren Beratungen vom Abschluß eines Verwaltungs- 

abkommens abgesehen wurde, sehen sich die Länder verpilicht-t. dem BStU 

bei der Durchführung seiner Aufgaben die Unterstützung nicht zu versagen. Sie 

hatten sicn zunächst bereiterklärt. die vorgenannten Datensatze des Einwon- 

nerdatenbestandes des ehemaligen ZER. die in komprimierter Form vorhanden 

sind. an das BMI weiterzugeben. Die Zustimmung zur Datenübergabe sollte je- 

docn nur im Hinblick auf die vom BMI in den Vo~erhandlungen bereits abgege- 

bene Zusicherung erfolgen. wonach darau! hingewirkt weraen soll. daß die 

Befugnis zur Nutzung der Einwohnerdaten einschließlich der PKZ im %timen 

einer Novellierung des Stasi-Unterlagen-Gesenec oder einer anaeren gesetz- 

lichen Regelung klargestellt wird. 

Auf Grund zwischenzeitlicher Einwände eines Landes wurde von dieser Position 

wieder abgerückt. Das in dieser ~ngelegenneit federführende Ministerium des 

lnnern des Landes Brandenburg hat cem Bundesministerium des lnnern dar- 

aufhin mit Schreiben vom 7.7.1993 mitgeteilt. da8 eine Übergabe des reduzier- 

ten Catenbestandes des ZER vor einer gesetzlichen Regelung nicht mehr mog- 



lich erscheint. Das Ministerium deslnnern dds Landes Brandenburg hat diese 

Position, die das Ministerium des lnnern des Landes Sachsen-Anhalt teilt, in 

einem vewaitungsgerichtlichen Verfahren bekräftigt. 

Seit dem 28.9.1993 liegt dem Bundestag ein gemeinsamer Gesekentwurf der 

Fraktionen der CDWCSU, der SPD und der FDP für ein Gesetz zur Änderung 

des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vor. Der Entwurf sieht vor. daß der BStU zur 

Erfüliung seiner Aufgaben bestimmte Grunddaten des ZER einschließlich des 

Personenkenrueichens nutzen darf. Ferner soll der BStU die Möglichkeit erhal- 

ten, Daten des ZER auf Ersuchen der Zentralen Enittlungsstelle für Regie- 

rungs- und Vereinigungskriminalität (ZERV) für die Strafverfolgung von Mitglie- 

dem eheraliger SED-geführter DDR-Regierungen und für die Verfolgung von 

Straftaten In Zusammenhang mit dem Wiedervereinigungsgeschehen zu 

übermitteln. 

Der freie Personenverkehr und die wachsende grenzüberschreitende Übermitt- 

lung von Daten, insbesondere im Zusammenhang mit der Verwirklichung des 

europäischen Binnenmarktes, erfordern ein Mindestmaß an Einheitlichkeit der 

Regelungen zum Datenschutz. 

Ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung war das Europäische Übereinkom- 

men vom 23.1 . I  981 zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verar- 

beitung pe*sonenbezogener Daten. Es ist ratifizien für die Länder Schweden, 

Norwegen. Frankreich, Bundesrepublik Deutschland. Spanien. Österreich, Lu- 

xemburg. Großbritannien und Dänemark. Für die Bundesrepublik Deutschland 

erfolgte die Ratifizierung durch Gesetz vom 13.3.1985 (BGSI. II S. 538). 

Der Europarat hat seine Politik. das Übereinkommen durch bereichsspezifische 

Empfehlungen zu ergänzen, fortgesetzt. Von den bisher verabschiedeten Emp 

fehlungen beziehen sich folgende auch auf den öffentlichen Bereich: 

- Empfehiung über medizinische Datenbanken (R (81) 1) 

- Empfeh:ung zum Schuk personenbezogener Daten für die Zwecke der wis- 

senscha'tlichen Forschung und Statistik (R (83) 10) 



- Empfehlung zum Schuh pe~onenbezo~eher Daten in der sozialen Sicherung 

(R (86) 1) 

- Empfehlung über den Datenschutz bei der Verarbeitung personenbezogener 

Angaben im Polizeisektor (U (87) 15) 

- Empfehlung über Datenschuk und Informationsfreiheit (R (86) 1037) 

- Empfehlung über den Schub personenbezogener Daten für Beschaftigungs- 

zwecke (U (89) 2) 
- Empfehlung für die Übermittlung der von irffentlichen Stellen gespeicherten 

personenbezogenen Daten an Dritte (R (91) 10). 

Als EG-Recht hat der Landesbeauftragte den Vorschlag für eine 'Richtlinie des 

Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge- 

ner Daten und zum freien Datenverkehr' besonders angesprochen. Zu dem 

Richtlinieneniwurf hat die Bundesregierung im 51. Bericht der Bundesregieru~g 

über die Integration der Bundesrepublik in die Europäischen Gemeinschaften 

(Berichtszeitraurn: 1.7. bis 31.1 2.1992) - BT-Drs. 1214678 - nachstehende 

Ausfuhrungen gemacht, die von der Landesregierung geteilt werden: 

'Der im Henst 1990 von der Kommission verbschiedete Vorschlag für eine 

Richtiinie des Rates zum Schutf von Personen bei der Verarbeitung personen- 

bezogener Daten liegt seit Oktober 1992 in einer von der Kommission überar- 

beiteten Fassung vor. Dieser zweite Entwurf berücksichtigt sowohl die Vorstel- 

lungen des Egropäischen Parlaments. die es in seiner Stellungnahme vom 

11.4.1992 z c n  Ausdruck gebracht hat. als auch die Auffassung der Mitglied- 

staaten. 

Die Bundesregierung steht dem neuen Entwurf der Kommission grundsätzlich 

positiv gegenüber. Er ist im Aufbau klarer und übersichtlicher. inhaltlich präziser 

und Iäßt den einzelnen Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Vorschriften in 

nationales Recht vergleichsweise mehr Spielraum. 

Er bedarf nach Auffassung der Bundesregierung in einzelnen Punkten jedoch 

noch der Korrektur. So muß sichergestellt werden, da8 die Vorschriften des 

Richtlinienentwurfs ein höheres nationales Datenschutzniveau, wie es in 

Deutschland sektoriell zum Teil besteht, unberührt lassen. Ferner strebt die 

Bundesregierung eine Vereinfachung der Vorschriften über die Meldepflicht von 

Datenverarbeitungsverfahren bei den zuständigen Kontrollbehörden an. 



Die vorgesehenen Regelungen erfordern ~hrbr Auffassung nach im Vergleich zu 

den geltenden Vorschritten einen erheblich h6heren Verwaltungsautwand, ohne 

daß der Schutz des einzelnen vor Beeintritchtigungen seines Rechtes auf in- 

formationelle Selbstbestimmung verstdrkt würde. 

Weiterhin bereiten die geplanten Regelungen über das Konhollsystem unter Zu- 

gwndeiegung der bestehenden deutschen Rechtslage Schwierigkeiten. Der 

Entwurf sieht eineKontrolle der Einhaitung der Gwndsätze der Richtlinie durch 

unabhängige BehBrden vor. die effektive Eingriffsbefugnisse haben sollen. Die 

Auss!attung unabhängiger Kontrollinstanzen mit exekutiven Sefugnissen ist 

aber angesichts einer fehlenden Weisungsbefugnis durch eine dem Pariament 

verantwortliche vorgesetzte Stelle mit deutschen Rechtsgrundsatzen (Prinzip 

der parlamentarischen Verantwortlichkeit) nicht vereinbar. Den Kontrollinstanzen 

stehen nur Beanstandungsrechte sowie das Recht zur Anrufung der Parlamente 

zu. 

Schließlich strebt die Bundesregierung eine Vereinfachung der Regelungen 

über den Datenaustausch mit Drittiändern an. Insbesondere steht sie der Ein- 

führung einer - auch partiellen - Genehmigungspflicht über den Datentransfer in 

Drittländer ablehnend gegenüber. 

Der Rat wird im Laufe der kommenden Monate einen Gemeinsamen Standpunkt 

zu dem uberarbeiteten Vorschlag dem Europaischen Parlament vorlegan.' 

ZU 7.1 - 
munaiverwaltuna 

Nach 9 22 Abs. 4 Satz 2 DSG-LSA ist der Landesbeauftragte über die Planun- 

gen des Landes zum Aufbau automatischer lnformationssysteme rechtzeitig zu 

unterrichten, sofern in ihnen personenbezogene Daten verarbeitet werden sol- 

len. Die Un:errichtung ist nicht an eine bestimmte Form gebunden. Die Unter- 

richtung kann nach Auffassung der Landesregierung auch durch Unterlagen 

erfolgen, die dem Landesbeauftragten bei seiner Mitarbeit im interministeriellen 

Arbeitskreis Infomationstechnik (IMA-II) zur Verfügung gestellt werden. Die 

Mitarbeit des Landesbeauftragten in diesem Gremium dient einerseits der Bera- 

tung der darin vertretenen Stellen in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten 



und andererse~ts der Untenichtung des Landesbeauftragten nach 5 22 Abs. 4 

Satz 2 DSG-LSA. Ist die Unterrichtung im IMA-IT erfolgt, muß sie nicht noch auf 

andere Weise erneut erfolgen. 

Die Bedenken des Landesbeauftragten für den Datenschutz h~nsichtlich !j 31 

Abs. 3 der Abgabenordnung (AO 1977) vom 16.3.1976 (BGBI. I S. 613), zuletrt 

geändert durch Art. 17 des Gesetzes zur Umsetzung des Föderaien Konsolidie- 

rungsprogramms (BGBI. I S. 944) richten sich offenbar dagegen, daß es zu- 

lässig sein soll, die bei der Verwaltung der G ~ n d s t e u e r  bekanntgewordenen 

Namen und Anschriften von Grundstückseigentümern auch zur Verwaitung an- 

derer Abgaben sowie zur Erfüllung sonstiger öffentlicher Aufgaben zu vetwen- 

den oder den hierfür zuständigen Behörden oder juristischen Personen des öf- 

fentlichen Rechts auf Ersuchen mitzuteilen. Mit dieser Regelurg soll z. B. die 

Anschriftenübermittlung an die das Liegenschafiskataster führenden Behcrden 

zum Zwecke einer gesetzlich notwendigen Beteiligung der Grundstückseigen- 

tümer ermöglicht werden; solche Pflichten bestehen auch in Sachsen-Anhalt für 

die Vermessungs- und Katasterbehörden des Landes (siehe dazu $5 17 und 16 

des Vermessungs- und Katastergesenes des Landes Sachsen-Anhalt vom 

22.5.1 992. GVBI. LSA S. 362). Ferner ist es sinnvoll. die Namen und Anschrif- 

ten von G:undstückseigentümern auch für die Erhebung andere: grundstücks- 

bezogener Abgaben (z. B. Straßenreinig~mgsgebGhren. Beiträge der U'asser- 

und Bode~verbände) nutzen oder übermitteln zu cürien. Hier üborwieg: das öf- 

fentllche Interesse gegenüber einem eventuell en;gegens:ehensen !n:eresse 

der Betroffenen an dem Ausschluß der Zweckanderung der für die Besieuerung 

erhobenen Daten. Dabei muß auch bedacht werden, da0 die speichernde Stelle 

bzw. der Übermittlungsempfänger, wenn auch rni: nicht zu vertre!endem 

Aufwand, die wenig sensiblen Anschriften im Bedarfsfal! auch auf andere Weise, 

etwa durch Grundbucheinsicht erlangen könnte. Da die maßgeblichen Daten im 

Rahmen der G~ndsteuererhebung grundsätzlich automatisiert gospeicheri 

werden, können sie für rechtlich zugelassene Zwecke und Empfänger technisch 

eintach bereitgestellt werden. 



I 

Eine unkontrollierbare Verwendung der Grundsteuerdaten in allen moglichen 

Bereichen der Kommunalverwaltung ist durch die vorgesehene Regelung nicht 

zu erwarten. Eine Begrenzung ergibt sich schon dadurch, daß die Verwertung 

oder Mitteilung der Daten nur zur Erfüllung offentliciier Aufgaben zulassig sein 

soll. 

Es zeichnet sich ab, daß im Rahmen des Gesetzes zur Änderung der Abgaben- 

ordnung und anderer Rechtsvorschriften (AOÄG 1994) eine Änderung des § 31 

Abs. 3 AO 1977 nicht erfolgen wird. 

Mit der vorgesehenen Ergänzung des 5 249 Abs. 2 AO 1977 soll eine Rechts- 

gmndlage dafür geschaffen werden, daß im Besteuerungsverfahren eriangte 

Kenntnisse auch im Vollstreckungsverfahren durch Finanzbehörden wegen 

außersteuerlicher Rückstände verwendet werden dürfen. Dies entspricht Be- 

dürfnissen der Praxis, weil in einigen Ländern (nicht in Sachsen-Anhalt) sowie 

im Bereich der Zollverwaltung die Finanzbehörden aufgrund gesetzlicher Vor- 

schriften häu f i~  Leistungsbescheide anderer Verwaltungszweige vollstrecken 

müssen. In diesem Verfahren dürfen aber nach geltendem Rech: die genannten 

Kenntnisse grundsätzlich nicht verwertet werden. Dies führt vor allem dann zu 

unzurnutbaren Konflikten, wenn ein und derselbe Beamte gleichzeitig wegen 

Steuern und wegen außersteueriicher Leistungen vollstreckt. 

Auch bezüglich der Ergänzung des !j 249 Abs. 2 AO 1977 ist daion auszuge- 

hen. daß cie Änderung nicht im Rahmen des AOÄG 1994 erfolgen wird. 

Die Bedenken des Landesbeauftragten für den Da:enschutz gegen der1 vorge- 

sehenen neuen 9 365 AO 1977. der das Verfahren der Erörterung des Sach- 

und Rechtsslands vor Erlaß einer Einspruchsentscheidung regeln soll, werden 

nicht geteiit. Die Absäke 1 und 2 dieser Bestimmung dienen dem Ziel. noch 

stärker als bisher eine einvernehmliche Erledigung von Einspruchsverfahren zu 

fördern und damit zugleich Streitfälle vom Finanzgericht fernzuhalten. Eine 

einvernehmliche Erledigung von Einspruchsverfahren setzt aber eine Erörtemng 

der Sach- und Rechtslage mit dem Einspruchsführer oder seinem Vertreter 

voraus. AUS diesem Grund dürfte grundsätzlich nicht in Abwesenheit des 

Einspmchsführers und gegen seinen Willen mit anderen Beteiligten über dessen 

personenbezogene Daten verhandelt werden. Wenn der Einspruchsführer 



der Ladung zu einer Erorterung nicht folgt uqd ausnahmsweise mit anderen 

Beteiligten verhandelt werden sollte. kann dies in einer Weise geschehen, die 

mit den Regelungen des Steuergeheimnisses vereinbar ist. 

In der Begründung zum Referentenentwurf sollte darauf hingewiesen werden, 

daß entgegen dem Anliegen der Datenschutzbeauftragten darauf verzichtet 

wird, die Voraussetzungen für Auskunftsersuchen nach $9 93.208 AO 1977 

-n&her-iu konkretisieren.-Auch hierzu dürfte der Entwurf des AOÄG 1994 keine 

Aussage mehr treffen, zumal eine gefestigte Rechtsprechung des Bun- 

desfinanzhofs zu den genannten Vorschriften besteht. Danjber hinaus hat das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur Zinsbesteuerung vom 27.6 1991 

(BStBI. II S. 654) die genannten Vorschriften auch datenschutzrechtlich fur un- 

bedenklich gehalten. In der Entscheidung heißt es ausdruckiich: 

'Die bisher im Steuerrecht verankerten Auskunfts- und Anzeigepflichten sowie 

die Ermächtigung zur Ausschreibung von Kontrollmitteilungen (9s 93 Abs. 1. 

194 Abs. 3.208 Abs. 1 AO 1977) genügen diesen Voraussehungen. Sie sind 

gesetzlich hinreichend bestimmt und entsprechen dem Grundsatz der Vernält- 

nismäßigkeit.' 

Personaiwesen 

Der Bundesra: hat zuletzt in seiner Stellungnahme zum Enhurf des Sicher- 

heitsüberprc!ungsgesetzes die Bundesregierung an seinen Bescnluß vom 

21.9.1 990 - 32-Drs. 621/90 (Beschluß) - erinnert und die Forderung wiederholt, 

nunmehr schnellstmöglich einen Gesetzentwurf mit Regelungen über den Ar- 

beitnehmerdatenschutz vorzulegen. In der Gegenäußerung der Bundesregie- 

rung zur Stellungnahme des Bundesrates (Drs. 1214891) ist ausgeführt, daß der 

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung bemüht ist. noch in diesem Jahr 

einen Referentenentwurf zum Arbeitnehmerdatenschuh vozu!egen. 

=k:enrm 

Mit dem Neunten Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 

11.6.1 992 (BGBI. I S. 1030) hat der Bund das Personalaktenrecht der Beamten 

den Anforderungen angepaßt. die sich aus der Rechtsprechung des Bundes- 

verfassungsgerichtes zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung erge- 

ben. 



In Sachsen-Anhalt sollen die Regelungen des Beamtenrechtcrahmengesekes 

in Kurze in das Beamtengeseh des Landes Sachsen-Anhalt übernommen wer- 

den. Im Zusammenhang mit diesem Gesetzesvohaben wird auch gepruft. ob 

die übergangsweise Regelung in 28 DSG-LSA entbehrlich wird oder ob Teile 

dieser Vorschrift aufrecht erhaiten Meiben müssen, soweit tarifvertragliche Re- 

gelungen über die entsprechende Geltu~g des Personalaktenrechtes der Be- 

amten für Angestellte und Lohnempfanger Regelungsdef~zite aufweisen sollten. 

Seitens des Ministeriums desinnern ist den obersten Landesbehßrden sowie 

deren nachgeordnetem Bereich empfohlen worden, bis zur Novellierung des 

Beamtengesetres ergdnzend zu g 28 DSG-LSA die Verwaltungsvonchr~fien 

zum Niedersachsischen Beamtengesetz vom 25.1 1.1992 (Nds. MBI. 1993 S. 
93) anzuwenden, die detaillierte Regelurgen zum Personalaktenrecht treffen. 

2 ~ 1 6 . 2 -  

Nach 5 2 Abs. 8 DSG-LSA ist speichernde Stelle jede Person oder Stelle, die 

personenbezogene Daten für sich selbst soeicher: oder durch andere im Auftrag 

speichern Iäßt. Die Landesregierung ist deshalb der Auffassung, daß über den 

jeweiligen Personalbedarf hinausgehence Bewerbungen nicht ohne Kenntnis 

der Bewerber anderen Personalstellen zugänglich gemacht werden dürfen. Per- 

sonenbezogene Daten über Bewerber unterliegen nach § 28 Abs. l DSG-LSA 

dem gleichen besonderen Schutz wie Daten Beschäftigter. 

Die Personaireferenten der obersten Lanaesbehörden haben deshalb verein- 

bart, daß vor der Weitergabe von Bewer'iungsunterlagen an andere Behörden 

das Einverständnis des Bewerben einzuholen ist, wenn dieser sich auf einen 

bestjmrnten Arbeitsplatz in einer bestimmten Behörde beworben hat. Ljegt dage- 

gen nur eine allgemein gehaltene Bewerbung für die Landesvewaltung vor, 

kann die Bewerbung sofort an andere Behörden abgegeben werden. 

Im Zusammenhang mit der Einstellung neuer Mitarbeiter und der Überprüfung 

von Bewerbern und Mitarbeitern auf eine frühere Tätigkeit für den Staatssicher- 

heitsdienst der Deutschen Demokratischen Republik werden von Landes 



dienststellen nur noch solche Daten erhebe?, die sich in dem vom Landesbeauf- 

tragten für den Datenschutz als zulassig angesehenen Rahmen halten 

Die Landesregierung teilt die Auffassung des Landesbeauftragften für den Da- 

tenschutz, daß die im Rahmen der Überprufung bei Personalkommissio- 

neni-ausschussen entstandenen Unterlagen grundsAtzlich getrennt von den 

Personalakten als Sachakten zu fuhren sind. Auszuge sind zur Personalakte nur 

zu  nehmen, soweit ihr M a l t  für dienst-oder arbeitsrechtliche Maßnahmen aus- 

schlaggebend ist. 

Im Zusammenhang mit der Neuregelung des Personalaktenrechtes und im 

Hinblick auf die strengen Zweckbindungsregelungen des Stasi-Unterlagen-Ge- 

setzes wird das Ministerium des lnnem anläßlich der Neuregelung des Perso- 

naiaktenrechts in Abstimmung mit dem Landesbeauftragten für den Daten- 

schutz und dem künftigen Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssi- 

cherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repubiik Hin- 

weise zur A:: und Dauer der Aufbewahrung der Sonderunterlagen trefien. 

. . , .. Zu 17.3 - D a t e n u b e r m i t t p  

Die Meldung von Personen. die illegal Betäubungsmittel konsumieren oder be- 

sitzen. an die zuständige Straßenverkehrsbehörde ist durch Gern. Rd i r l .  des 

MI, MW und MS vom 28.8.1992 (MBI. LSA S. 1388) geregelt. Gegen den Erlaß 

hat der Lanoesbeauftragte insoweit Bedenken. als aus dem Vorhandensein von 

Drogen in einem PKW nicht in jedem Fali auf die Drogenabhängigkeit des PKW- 

Besitzers rückgeschlossen werden kann. Im Juli dieses Jahres wurde anläßlich 

einer Besprechung der beteiligten Ressorts mit dem Landesbeauftragten 

vereinbart. die Erfahrungen der Straßenverkehrsbehörden und der Polizei mit 

der Erlaßregelung abzufragen. Sobald die Ergebnisse der Umfrage vorliegen. 

soll die Nowendigkeit einer Änderung des Erlasses geprüh werden. 

Die Landesregierung teilt die Auffassung. da8 es erforderlich ist, die bisher 

übewiegend in bundeseinheitlich vereinbarten Verwaltungsvorschriften des 

Bundes und der Länder geregelten Pflichten der Gerichte und Staatsanwalt- 

schaften zu Mitteilungen an andere öffentliche Stellen auf eine gesetzliche 



Gmndlage zu stellen, soweit eine solche nicht bereits -wie z. B in der Anord- 

nung uber Mitteilungen in Zivilsachen im einzelnen genannt - vorhanden ist. Die 

Bundesregiening hat am 31.8.1992 den Entwurf des Juctizmi~eilungsgesetzes 
mit der Stellungnahme des Bundesrates und ihrer Gegendußerung dem Devt- 

schen Bundestag zugeleitet. Der Gesetzentwurf wurde in der ersten Beratung 

am 24.9.1992 mehreren Ausschüssen des Bundestages überwiesen. 

Der federfuhrende RechtsauC3chuB hat am 13.7.1 993 beschlossen, Sachver- 

standige zu horen. Der Geseizesbeschluß des Deutschen Bundestages und das 

Ergebnis der spdteren zweiten Befassung des Bundesrates bleiben abzuwarten. 

Die Landesregierung hält -jedenfalls bis zurn Abschluß der gegenwärtigen Le- 

gislaturperiode des Deutschen Bundestages - die Anwendung der vorhandenen 

Verwaltungsvonchriften nicht für rechtswidrig, weil sie auf den sogenannten 

Übergangsbonusgestükt werden kann. Die Beurteilung der Frage, ob auch im 

Hinblick auf Artikel 6 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt eine Miiteilung 

zulässig ist. steht im Einzelfall leiztlich den in richterlicher Unabhängigkeit 

entscheidenden Gerichten zu. Dabei haben sie zu berücksichtigen, daß in der 

Regel bis zurn Erlaß des Justizmiiteilungsgesetzes als bereichsspezifischer Re- 

gelung die cesetzliche Befugnis zur Übermittlung aus den allgemeinen Übermitt- 

lungsregelungen der 59 1 I und 12 DSG-LSA und den dort normierten Zweck- 

durchbrech~ingstatbeständen folgt. 

Die Darstellung irn Tätigkeitsbericht zu Mitteilungen des Amts~erichts in Räu- 

mungsprozessen gibt Anlaß zu folgender Bemerkung: 

Nach Nr. IV.l der MiZi hat das Amtsgericht den Eingang einer Klage, mit der die 

Räumung von Wohnraum wegen Zahlungsverruges verlangt wird, dem zustän- 

digen Träger der Sozialhilfe -das sind in Sachsen-Anhalt die Landkreise und 

kreisfreien Städte - mitzuteilen. Durch diese Mitteilung soll im Interesse des - re- 

gelmäßig nicht rechtskundigen - Mieters die Sozialbehörde in die Lage versetzt 

werden, innerhalb der in $554 Abs. 2 Nr. 2 BGB bestimmten Frist von einem 

Monat ab Rechtshängigkeit zu prüfen und zu entscheiden, ob sie sich zur Aus- 

gleichung der Zahlungsrückstände verpflichtet, so da8 dem Mieter die Wohnung 

erhalten bleibt. 



, 
Die Mitteilung kann in solchen Fallen unterbleiben, in denen der Zahlungsverzug 

ofiensichtlich nicht auf Zahlungsunfiihigkeit beruht. 

_..Entgegen der Ansichtdes Landesbeauftragten für den Datenschutz ist die Lan- 

desregiening der Meinung, daß eine gesetzliche Regelung der Aufbewahrungs- 

fristen für das Schriftgut der Gerichte und Staatsanwaltschaften nicht erforder- 

lich ist. 

Die Auffass~ng auch anderer Landesjustizve~ialtungen wird geteilt, da8 für die 

Anlegung und Führung von Verfahrensakten - in datenschuQrechtJicher Terrni- 

nologie: für die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten - eine 

den verfassungsrechtlichen Erfordernissen genügende Rechtsgrundlage in den 

Verfahrenssrdnungen zu sehen ist. Hiervon gehen diese Verfahrensordnungen 

als selbstverständlich aus, wie U. a. die Vorschriken über die Ak!eneinsicht (z. B. 

5 299 ZPO; 5 147 StPO), über Aktenvermerke (z. B. 5 169 a S:?O). über die 

Entscheidung nach Aktenlage (2. B. $9 251 a ZPO; 331 a ZPO) und über die 

Weitergabe der Akten an das Rechtsmittelgericht (z. B. $9 320 ff StPO) zeigen. 

Wollte mar, diese nicht als ausreichende Rechtsgrundlage msehen, so ließe 

sich ergänzend auf 5 9 DSG-LSA verweisen, der die Erhebmg personenbezo- 

gener Date i  fi;r zulässig erklärt, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben 

der erhebenden Stelle erforderlich ist. 

Wie lange die Akten nach rechtskräftigem Abschluß eines Verfahrens aufbe- 

wahrt werden dürfen, ist bisher nicht normativ festgelegt. sondern irn Verwal- 

tungswege durch die Aufbewahrungsbes!lmmungen geregel!. Die vom Landes- 

beackragten für den Datenschutz angeschnittene Rechtsfrage stellt sich somit 

dahin, ob die bloße Fortdauer der Aufbewahrung vorhandener Akten als selb- 

ständiger 'Eingriff' in das inforrnationelle Selbstbestimmungsrecht der in den 

Vorgängen erfaßten Personen zu werten ist. Die Landesregierung hält die Auf- 

fassung des Landesbeauftragten, die Aufbewahrung von Schriftgut greife in das 



infomationelle Selbstbestimmungsrecht des'Bürgers ein, in Übereinstimmung 

mi! anderen Landesjustizverwaltungen nicht für zutreffend. jedenfalls nicht für 

zwingend. 

Man wird davon ausgehen müssen, da8 das Recht auf inforrnationelle Selbst- 

bestimmung, das vom Bundesverfaccungsgencht als Ausprdgung des Artikels 2 
Abs. 1 i. V. rn. Artikel 1 Abs. 1 GG entwickelt worden ist, seine näheren Kontu- 

ren durch die Datenschutzgesetre erhalten hat. Dort sind die regelungsbedürfti- 

-gen MaBnahrnen derDatenverarbeitung beschrieben. Nach 9 3 Abc. 5 BDSG 

und 5 2 Abs. 5 DSG-LSA umfaßt das 'Speichern' personenbezogener Daten 

auch deren Aufbewahrung auf einem Datenträger. Der Begriff 'Aufbewahren' ist 

in diesem Zusammenhang im Sinne eines In-Verwahrung-Nehmens zu verste- 

hen. nicht aber als Aufrechterhaltung des schon bestehenden Zustandes (vgl. 

Simitic/Dammann/Geiger/Mallmann/Wa]z, 4. Aufl., RdNr. 133 zu 5 3 BDSG). 

Die Frage des weiteren Umgangs mit den Datenträgern beantwortet sich aus 

den Sonderregelungen in 20 BDSG bzw. 5 16 DSG-LSA, wo von der 

Löschung und Sperrung penonenbezogener Daten die Rede ist. 

Schuzwürdige Belange der Betroffenen werden durch diese Interpretation nicht 

verletzt. Sie könnten nur dadurch beeinträchtigt werden. daß die in den Akten 

gespeicherten personenbezogenen Daten während der Dauer der Aufbewah- 

rung von Unbefugten eingesehen oder vor. der aktenführenden Stelle für andere 

Zwecke genutzt. insbesondere an Dritte übermittelt werden. Dem stehen je- 

doch neben den datenschukrechtlichen Bestimmungen die Vorschriften des 

Vertahrens- und des Archivrechts entgegen. 

Die Landesregierung ist der Auffassung. daß die Dauer der Aufbewahrung von 

Akten abgeschlossener Verfahren nicht normativ festgelegt werden muß. son- 

dern weiterhin - nach ZweckmäBigkeitsüberlegungen - im Verwaltungswege 

bestimmt werden darf. 

Damit soll jedoch nicht gesagt werden, da8 auch mittelfristig ein Regelungsbe- 

darf zu verneinen ist. Mangels verfahrensspezifischer Vorschriften in den ein- 

zelnen Verfahrensordnungen ist bei der Aktenverwaltung während der Dauer 

der Aufbewahrung 9 16 DSG-LSA zu beachten. wonach personenbezogene 

Daten in Akten unter bestimmten Voraussetzungen zu löschen oder zu sperren 

sind. Ob diese Bestimmung für die Aktenverwaltung irn Justizbereich angernes- 



Sen ist, erscheint fraglich. Zwar sind die in den Akten gespeichenen Daten mit 

dem rechtskräftigem AbschluO des Verfahrens in ailer Regel nicht mehr erfor- 

derlich. In zahlreichen Fällen muO jedoch im Zusammenhang mit Antragen auf 

Wiederaufnahme des Verfahrens, bei Streitigkeiten über Voraussetzungen und 

Wirksamkeit eines gerichtlichen Vergleichs und aus ähnlichen in anderen Ver- 

fahren liegenden Gründen auf den Akteninhalt zurückgegriffen werden. Ob sich 

aus dem daraus resultierenden Bedürfnis nach'Vorhktung der Akten einerseits 

und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen andererseits Reibungen erge- 

ben, die eine gesetzliche Regelung der Aubewahrungsdauer notwendig ma- 

chen, wird noch zu prüfen sein. 

, . 
ZU 18.7 - Anonvmisieruna von P r u f u w k m  

Hinsichtlich der Anonymis ie~ng von Prüfungsakten wird die Ansicht des Lan- 

desbeauftragten für den Datenschutz geteilt, da8 in dem vorgesehenen Juri- 

stenausbildungsgeset! die datenschut!rechtliche Problematik der Überlassung 

von Aktenstücken ausdrücklich geregelt werden sollte. Allerdings ist davon aus- 

zugehen. daß im Rahmen der die Ausbildung arn Arbeitsplatz begleitenden Ar- 

beitsgemeinschaften Aktenstücke nach Maßgabe der Regelung des § 10 Abs. 3 

Satz 2 DSG-LSA ohne Anonymisierung personenbezogener Daren Venvendung 

finden können. 

Zur Zeit ist das Problem der Anonymisierung von Prüfungsakten noch nicht rele- 

vant. da die ersten Rechispraktikanten des besonderen Vorbereitungdenstes 

und Referendare des allgemeinen Vorbereitungsdienstes erst Ende 1994 bzw. 

Anfang 1995 mit dem Assessorenexamen beginnen werden. Vomehal:lich einer 

anderen gesetzlichen Regelung ist zunächst vorgesehen. Aktenstücke zu Prü- 

fungszwecken an die Exarnenskandidaten erst auszugeben. nachdem perso- 

nenbezogene Daten unkenntlich gemacht worden sind. 

Soweit es sich um Akten aus dem Bereich des Steuerrechts handelt. greift 9 30 

der Abgabenordnung ein. Nach 5 30 der AO 1977 haben Amtsträger das 

Steuergeheimnis zu wahren. Das Steuergeheimnis wird verletzt, wenn ein 

Amtsträger Verhältnisse anderer, die irn Verwaltungsverfahren bekannt gewor- 

den sind, unbefugt offenbart. 



Das Steuergeheimnis erstreckt sich auf alles, was über eine Person bekannt 

werden kann. also die gesamten persanlichen, wirtcchafilichen, rechtlichen, Uf- 

fentlichen und privaten Verhältnisse einer Person. somtt auf den gesamten Ak- 

teninhalt. Eine Übergabe der AMen an die Prüfungsdmter und die Examens- 

kandidaten ist nur zulässig, nachdem alle betroffenen Personen ihre Zustim- 

mung erteilt haben oder eine Anonymisienrng erfolgt ist. so daß aus dem ge- 

samten Akteninhalt keine Rückschlusse mehr auf die VertiUtnisse bestimmter 

Personen gezogen werden können. 

Die Auffassung der Landesbeauftragten für den Datenschutz. wonach die Ein- 

sichtnahme in das Grundbuch protokolliert werden sollte, wird wegen des damit 

vebundenen enormen Verwaltungsauiwandes nicht geteilt. Die Protokollie- 

ningspflicht würde auch wegen der einhergehenden Kontrollarbeiten 

(Durchsichts- und Aussortierungspflichten) einen Arbeitsaufwand verursacnen, 

der gerade zum jetzigen Zeitpunkt in denneuen Bundesländern nicht zu ver- 

antworten ist. 

Eine gemeinsame Besprechung der Justizverwaltungen des Qundes und der 

Länder am 9.7.1993, an der auch ein Vertreter des Bundesbearftragten fi'r den 

Datenschutz sowie jeweils ein Vertreter des Landesbearftragten für den Daten- 

schutz Bayerns und Berlins teilnahmen. zeigte. daß auch die iandesbe- 

auhragten nicht mehr zwingend eine Protokollierungspflicht fordern. Den Belan- 

gen des Datenschutzes von im Grundbuch verzeichneten natürlichen Personen 

müsse dann auf andere Weise hinreichend Rechnung getragen werden. 

Der Vertreter des Bundesjustizministenums vertrat die Auffassung. daß Überle- 

gungen zu einer Neugestaltung des Rechts der Grundbucheinsicht angestellt 

werden sollten. Es müsse überlegt werden, ob unter gewissen Voraussetzungen 

auf das berechtigte Interesse im Sinne des 5 12 der Grundbucnordnung in der 

im BGBI. I11 Gliederungsnr. 315-1 1 veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 

geändert durch Art. 4 des Gesetzes zur Aufhebung des Reichsheimstättenge- 

setzes vom 17.6.1993 (BGBI. I S. 912) verzichtetwerden könne. Ein solcher 

Verzicht könne hingenommen werden, wenn die Einsichtnahme von der Zustim- 

mung desjenigen. der eine Eintragung bewilligt oder begehrt, abhängig ge- 



macht wird. Sichergestellt werden rnüßte lediglich, daß das Grundbuch bzw. die 
Grundakie künitig nur noch Angaben enthält, die für den Grundstücksverkehr 

zwingend erforderlich sind und bei denen datenschutzrechtiiche Belange nicht 

beriihrt werden. 

Das Bundesjustizministerium wird in Kurze seine Vorstellungen naher konkreti- 

sieren. Das angedachte Konzept würde sich auch in den EG-rechtlichen Kontext 

zwischen dem Entwurf einer Datenschutzrichtiinie und den Infomations- 

richtlinien einfügen. 

Die Landesregierung halt an ihrer Rechtsauffassung zu 22 Abs. 1 Satz 2 

DSG-LSA fest. 

Für die praktische Handhabung des Datenschutzes durch die Gerichte und der 

Führung des Dateienregisters ist vorgesehen, in die Allgemeine Verfügung über 

den Einsatz von ADV-Technik im Gerichtsvollzieherbüro, die demnächst erlas- 

sen wird. im Anschluß an einen Formuiierungsvorschlag des Landesbeautrrag- 

ten für den Datenschutz folgende Hinweise aufzunehmen: 

'Bei dem Einsatz von ADV-Technik im Büro des Gerichtsvollziehers 

werden personenbezogene Daten zur Erledigung seiner Aufgaben 

für die Dauer des Vollstreckungsver?ahrens in einer automa!ischen 

Datei geführt. Dabei sind die Bestimmungen des Gesetzes zum 

Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA) vom 

12.03.1992 (GVBI. LSA S. 152) zu beachten. Insbesondere ist bei 

der Führung von Dateien nach 5 14 Abs. 2 und 9 25 Abs. 1 Satz 3 

DSG-LSA zu verfahren.' 

Soweit mit Rücksicht auf die Aufgaben und Befugnisse des Landesbeaufiragten 

für den Datenschutz nach 5 22 Abs. 4 DSG-LSA Kontrollen auch der Tätigkeit 

von Gerichtsvollziehern in Rechtspflegeangelegenheiten für erforderlich gehal- 

ten werden. bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, sie in Abstimmung mit 

dem Ministerium der Justiz durchzuführen. 



Die Neufassung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist durch Be- 
kanntmachung vom 30.6.1993 (GVBI. LSA S. 314) erfolgt. Das Gesetz enthält 

nunmehr in 5 84 a auf Grund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Schulre- 

fonngesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 29.4.1993 (GVBI. LSA S. 214) 

bereichsspezifische Regelungen über statistische Erhebungen und zur Verarbei- 
tung penonenbezogener Daten im Schulbereich. Die praktische Anwendung 

dieser Norm wird zeigen, ob der Datenschutz im Schulbereich ausreichend be- 

reichsspezifisch geregelt ist oder ob weitere diesbezügliche Regelungen erfor- 

derlich werden. 

In Ergänzung zu den Regelungen des Schulgesetzes des Landes Sach- 

sen-Anhalt wird das Kultusministerium in Kürze im Schulverwaltungsbla~ 

Richtlinien zum Schülentammblan und zum sonstigen Datenbestand in den all- 

gemeinbildenden Schulen und Schulen des Zweiten Bildungsweges veröffent- 

lichen. Diese Richtlinien sind mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 

abgestimmt worden. In ihnen wird U. a. festgelegt. welche Grunddaten. 

Schullaufbahndaten, Leistungsdaten und schulspezifischen Zusatzdaten erho- 

ben werden dürfen, ferner für welche Zwecke die Daten gespeichefi und über- 

mittelt werden dürfen. 

Das Kultusministerium bereitet eine Erlaßregelung vor, unter welchen Voraus- 

setzungen und in welchem Umfang Schülerdaten von Lehrkräften auf privaten 

Rechnern verarbeitet werden dürfen. Die Schulen bleiben speichernde Stellen. 

In Abstimmung mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz soll festgelegt 

werden. wie die Schulen ihrer Pflicht zur Gewährleistung des Datenschutzes 

gemäß 5 14 DSG-LSA nachzukommen haben, wie die Registermeldungen ge- 

mäß 5 25 Abs. 1 Satz 3 DSG-LSA zu erstatten sind und wie gegebenenfalls 

Kontrollen durchgeführt werden. 


